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8. Gesetz zur �nderung des Steuerberatungsgesetzes
Neue Bewegungsspielr�ume fÅr Steuerberater

von Hans-GÅnther Gilgan, MÅnster*

Steuerberatung zukunftsf�hig machen – so heißt es in der �berschrift zum Entwurf des Achten Gesetzes
zur �nderung des Steuerberatungsgesetzes, das am 15. 2. 2008 vom Bundesrat angenommen wurde (BR-
Drucksache 57/08) und voraussichtlich zum 1. 4. 2008 in Kraft treten wird. Es verfolgt das Ziel, das Be-
rufsrecht der Steuerberater an das Berufsrecht der Rechtsanw�lte und WirtschaftsprÅfer anzun�hern und
es zu liberalisieren, was eine restriktive Auslegung der Vorschriften verbietet. Zudem soll es die EU-Richt-
linie Åber die Anerkennung von Berufsqualifikationen in nationales Recht umsetzen. Nachfolgend wer-
den die wichtigsten �nderungen vorgestellt.

Einige der im Referentenentwurf zum 8. StBer�ndG vom
13. 7. 2006 vorgestellten insgesamt 53 gesetzlichen Ein-
zel�nderungen waren bis zum Ende des Gesetzgebungs-
verfahrens umstritten. Wer sich einen �berblick Åber die
kontr�ren Standpunkte verschaffen will, sei auf das Pro-
tokoll und die Stellungnahmen in der Çffentlichen Sit-
zung des Finanzausschusses (16. 1. 2008) verwiesen
(www.bundestag.de/ausschuesse/a07/anhoerungen/
080/index.html).

I. Hilfeleistung in Steuersachen
durch ausl�ndische Dienstleister

Die Konkurrenzsituation wird sich durch die erweiterten
MÇglichkeiten fÅr ausl�ndische Dienstleister und fÅr
Lohnsteuerhilfevereine (s. u. XI. 1.) weiter versch�rfen.

1. VorÅbergehende und gelegentliche Hilfeleistung

Der neu geschaffene § 3a StBerG gestattet es Personen
oder Vereinigungen, die in einem Mitgliedstaat der EU
oder in einem Vertragsstaat des Abkommens Åber den
Europ�ischen Wirtschaftsraum oder in der Schweiz beruf-
lich niedergelassen sind (ausl�ndische Dienstleister) und
dort befugt gesch�ftsm�ßige Steuerrechtshilfe leisten,
vorÅbergehend und gelegentlich auch auf dem Gebiet
der Bundesrepublik Deutschland gesch�ftsm�ßig Hilfe in
Steuersachen zu leisten. Der Umfang der Befugnis zur
Hilfeleistung in Steuersachen im Inland durch die ausl�n-
dischen Dienstleister richtet sich nach dem Umfang der
Befugnis im Niederlassungsstaat.

Die Tatbestandsmerkmale „vorÅbergehend“ und „gele-
gentlich“ beurteilen gem. § 3a Abs. 1 Satz 5 StBerG Dauer,
H�ufigkeit, regelm�ßige Wiederkehr und Kontinuit�t der
T�tigkeit. Der Begriff der vorÅbergehenden und gelegent-
lichen AusÅbung der T�tigkeit ist richtlinienkonform
nach europarechtlichen Grunds�tzen unter BerÅcksichti-
gung der Rechtsprechung des Europ�ischen Gerichtshofs

(EUGH) auszulegen. Die genannten Auslegungskriterien
wurden dem Art. 5 Abs. 2 Satz 2 der Richtlinie 2005/36/
EG entnommen.

§ 3a StBerG ist nicht auf StaatsangehÇrige anderer EU-
Mitgliedstaaten beschr�nkt, sondern gilt auch fÅr Staats-
angehÇrige von Drittstaaten (außerhalb der Europ�ischen
Union), die sich in einem Mitgliedstaat der Europ�ischen
Union rechtm�ßig zur AusÅbung eines Berufs nieder-
gelassen haben.

Praxishinweis

Eine Vergleichbarkeit des ausl�ndischen Dienstleisters
mit dem deutschen Steuerberater hinsichtlich seiner
Berufsqualifikation wird – anders als noch im Regie-
rungsentwurf – in der vom Bundesrat angenommenen
Gesetzesfassung nicht mehr verlangt. Sind im Nieder-
lassungsstaat weder Beruf noch Ausbildung reglemen-
tiert, mÅssen die Dienstleister zuvor in ihrem Nieder-
lassungsstaat den Beruf in den vorhergehenden zehn
Jahren mindestens zwei Jahre ausgeÅbt haben.

Wollen sich ausl�ndische Dienstleister zur dauerhaften
oder jedenfalls nicht nur gelegentlichen Erbringung von
gesch�ftsm�ßigen Hilfeleistungen in Steuersachen im In-
land niederlassen, gelten fÅr sie die allgemeinen Vor-
schriften des Steuerberatungsgesetzes.

2. Berufsregister

Nach § 3a Abs. 2 StBerG sind ausl�ndische Dienstleister
verpflichtet, vor Aufnahme ihrer vorÅbergehenden T�tig-
keit im Inland der zust�ndigen BehÇrde eine Meldung zu
machen. W�hrend die Meldung nach der EG-Richtlinie in
beliebiger Form erstattet werden kann, sieht die Norm
die Schriftform nach § 126b BGB vor. Die vollst�ndige
Meldung ist Voraussetzung fÅr die Aufnahme der T�tig-
keit im Inland. Die Meldung des ausl�ndischen Dienstleis-
ters muss sich auf folgende Angaben erstrecken:
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3 Familienname und Vorname bzw. Firma einschl. der gesetzli-
chen Vertreter;

3 Geburts- oder GrÅndungsjahr;

3 Gesch�ftsanschrift einschl. aller Zweigstellen;

3 Berufsbezeichnung, unter der die Dienstleistung im Inland
zu erbringen ist;

3 Bescheinigung Åber die Befugnis zur gesch�ftsm�ßigen Hil-
feleistung im Niederlassungsstaat;

3 Nachweis Åber die Berufsqualifikation;

3 bei Nichtreglementierung des Berufs im Niederlassungs-
staat der Nachweis, dass der Beruf w�hrend der vorher-
gehenden zehn Jahre mindestens zwei Jahre ausgeÅbt wur-
de;

3 Information Åber das Bestehen oder Nichtbestehen einer
Haftpflicht- oder vergleichbaren Versicherung.

Die Meldung ist j�hrlich zu wiederholen, wenn nach Ab-
lauf eines Kalenderjahrs erneut vorÅbergehende und ge-
legentliche gesch�ftsm�ßige Hilfeleistung erbracht wer-
den soll (§ 3a Abs. 2 Satz 4 StBerG).

Die Eintragung in das Berufsregister erfolgt nach Art. 6
Buchstabe a der Richtlinie als automatische vorÅber-
gehende Eintragung (§ 3a Abs. 3 StBerG). Sie wirkt anders
als die Eintragung niedergelassener Steuerberater nicht
konstitutiv, so dass die Aufnahme der T�tigkeit, wie von
der Richtlinie gefordert, bereits mit der vollst�ndigen
Meldung nach Abs. 2 erfolgen kann.

Nach § 3a Abs. 4 StBerG sind ausl�ndische Dienstleister
verpflichtet, alle Tatsachen mitzuteilen, die fÅr die Regis-
trierung von Bedeutung sind oder �nderungen des Regis-
terinhalts erforderlich machen.

Beispiel P Mitzuteilen sind insbesondere die �nderung
personenbezogener Daten wie Ver�nderungen des Na-
mens, der Firma, der Anschrift der registrierten Personen
sowie die GrÅndung oder Schließung von Zweigstellen.
Mitzuteilen ist auch der Wegfall der registrierten Person
infolge Todes; auch Rechtsnachfolger sind zu einer Mel-
dung verpflichtet. Die Verpflichtung dient der Aktualit�t
und Minimierung des Datenbestands des Registers.

Bei erheblichen und beharrlichen VerstÇßen gegen die
Pflicht zur Mitteilung von �nderungen, die zugleich eine
Gef�hrdung der Rechtsuchenden beinhalten, liegt ein Un-
tersagungsgrund vor.

§ 3a Abs. 5 StBerG begrÅndet fÅr den ausl�ndischen
Dienstleister die Verpflichtung, die Berufsbezeichnung in
der Sprache des Niederlassungsstaats zu fÅhren. Dies
dient dem Schutz der Rechtsuchenden vor einer Ver-
wechslung mit inl�ndischen Beratern. Daher muss der
ausl�ndische Dienstleister, der nach ausl�ndischem Recht
befugt ist, die Bezeichnung „Steuerberater“ oder andere,
in § 43 StBerG aufgefÅhrte Berufsbezeichnungen zu fÅh-
ren, zus�tzlich die Berufsorganisation angeben, der er im
Niederlassungsstaat angehÇrt sowie den Niederlassungs-
staat selbst.

II. Steuerberatungsgesellschaft
GmbH & Co. KG

Mit dem neu eingefÅgten Satz 2 in § 50 Abs. 1 StBerG
wird die Steuerberatungsgesellschaft in der Rechtsform
einer GmbH & Co. KG zugelassen, so dass damit auch
eine Steuerberatungsgesellschaft der persÇnlich haften-
de Gesellschafter sein kann.

Diese Rechtsform soll allerdings nur solchen Steuerbera-
tungsgesellschaften offen stehen, die die Kapitalbin-
dungsvorschriften nach § 50a StBerG erfÅllen. Sie kommt
daher nur fÅr solche Gesellschaften in Betracht, an denen
ausschließlich Steuerberater, Rechtsanw�lte, niedergelas-
sene europ�ische Rechtsanw�lte, WirtschaftsprÅfer, ver-
eidigte BuchprÅfer, Steuerbevollm�chtigte, besonders be-
f�higte Personen mit anderer Ausbildung oder Steuerbe-
ratungsgesellschaften beteiligt sind. Den sog. Altgesell-
schaften, die diese Voraussetzungen nicht erfÅllen, ist ein
Wechsel in die Rechtsform der GmbH & Co. KG verwehrt.

Praxishinweis

Eine Steuerberatungsgesellschaft in der Rechtsform
der GmbH & Co. KG ist eine Personengesellschaft und
erzielt aufgrund der „Abf�rbetheorie“ gewerbliche Ein-
kÅnfte. Nach der sog. Abf�rbetheorie des § 15 Abs. 3
Nr. 1 EStG werden die gesamten EinkÅnfte einer Per-
sonengesellschaft in gewerbliche EinkÅnfte umqualifi-
ziert, wenn die Gesellschaft zumindest teilweise ge-
werblich t�tig ist. Eine nur geringfÅgige gewerbliche
T�tigkeit einer Personengesellschaft fÅhrt im Grund-
satz insgesamt zu gewerblichen EinkÅnften und damit
ggf. auch zur Verpflichtung, Gewerbesteuer zu entrich-
ten.

Die T�tigkeit einer Steuerberatungsgesellschaft, die in
der Rechtsform einer Kapitalgesellschaft betrieben wird,
gilt stets und in vollem Umfang als Gewerbebetrieb und
Åbertr�gt sich auf alle Mitunternehmer.

In einer gemeinsamen Eingabe an das BMF vom
2. 8. 2007 traten Bundessteuerberater- und Wirtschafts-
prÅferkammer dieser Auffassung entgegen. Sie argumen-
tierten, dass eine Berufsgesellschaft, bei der die Komple-
ment�r-GmbH neben der �bernahme der Haftung kei-
nerlei freiberufliche T�tigkeit ausÅbt, weder am Ver-
mÇgen noch am Gewinn oder Verlust der KG beteiligt sei
noch Gesch�ftsfÅhrungsbefugnisse innehabe, aus steuer-
licher Sicht vielmehr freiberufliche EinkÅnfte gem.
§ 18 EStG erziele.

Diesen �berlegungen hat das BMF mit seinem Antwort-
schreiben vom 16. 11. 2007 zu der gemeinsamen Initiati-
ve der Berufsverb�nde eine Absage erteilt. In allen F�llen
sei die Komplement�r-GmbH n�mlich kraft Rechtsstel-
lung als Mitunternehmer anzusehen. Außerdem kÇnne
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der Komplement�r-GmbH als einzigem persÇnlich haf-
tenden Gesellschafter allenfalls die Gesch�ftsfÅhrungs-,
nicht aber die Vertretungsbefugnis entzogen werden. Da-
mit aber stehe der Komplement�r-GmbH das Recht zu,
unternehmerische Entscheidungen zu treffen, selbst
dann, wenn sie nicht am VermÇgen beteiligt sei und nur
eine HaftungsvergÅtung erhalte.

III. Soziet�ten
Steuerberater und Steuerbevollm�chtigte dÅrfen sich mit
anderen Steuerberatern und Steuerbevollm�chtigten,
WirtschaftsprÅfern, vereidigten BuchprÅfern, Mitgliedern
einer Rechtsanwaltskammer und der Patentanwaltskam-
mer zur gemeinschaftlichen BerufsausÅbung im Rahmen
der eigenen beruflichen Befugnisse verbinden (§ 56 Abs. 1
Satz 1 StBerG). Die bisher geltende Beschr�nkung des Zu-
sammenschlusses „zu einer Soziet�t“ hat der Gesetz-
geber jetzt fallen gelassen. Dies hat zwei Folgen:

3 Durch die Streichung der WÇrter „zu einer Soziet�t“ ist jetzt
auch die MÇglichkeit des Zusammenschlusses mit AngehÇri-
gen der rechtsberatenden Berufe zu einer Partnerschafts-
gesellschaft mÇglich.

3 Zudem wird es Steuerberatern und Steuerbevollm�chtigten
kÅnftig auch erlaubt sein, ihren Beruf in mehreren Soziet�-
ten auszuÅben. Das Verbot der sog. Sternsoziet�t (BGH, Be-
schluss vom 29. 9. 2003 – AnwZ [B] 24/00, NJW 2003
S. 3548) entf�llt damit. Es soll der Verantwortung des einzel-
nen Steuerberaters und Steuerbevollm�chtigten Åberlassen
bleiben, wie er seine T�tigkeit organisiert. Der Gesetzgeber
verzichtet darauf, ihm vorzuschreiben, in welcher Kanzlei er
seinen Beruf in welchem Umfang ausÅbt.

IV. BÅrogemeinschaft mit
Lohnsteuerhilfevereinen

§ 56 Abs. 2 StBerG ist insoweit erweitert worden, als der
Kreis der Personen, mit denen Steuerberater und Steuer-
bevollm�chtigte eine BÅrogemeinschaft bilden dÅrfen,
um die Lohnsteuerhilfevereine erweitert wurde.

Der Gesetzgeber begrÅndet diese Lockerung damit, dass
Lohnsteuerhilfevereine gleichartigen Berufspflichten wie
Steuerberater unterliegen: Sie mÅssen die Hilfeleistung
in Steuersachen im Rahmen ihrer Befugnis nach § 4 Nr. 11
StBerG sachgem�ß, gewissenhaft verschwiegen und un-
ter Beachtung werblicher Reglementierungen ausÅben.
Es sei also nicht zu befÅrchten, dass Steuerberater wegen
der Bildung von BÅrogemeinschaften mit Lohnsteuerhil-
fevereinen ihre Berufspflichten verletzen.

V. Kooperationen mit freien Berufen
Es ist Steuerberatern und Steuerbevollm�chtigten gem.
§ 56 Abs. 5 StBerG kÅnftig gestattet, ihren Beruf in Ko-
operation mit AngehÇrigen freier Berufe i. S. des § 1 Abs. 2
PartGG auszuÅben. Hierzu z�hlen:

�rzte, Zahn�rzte, Tier�rzte, Heilpraktiker, Krankengymnas-
ten, Hebammen, Heilmasseure, Diplom-Psychologen, Mit-

glieder der Rechtsanwaltskammern, Patentanw�lte, Wirt-
schaftsprÅfer, Steuerberater, beratende Volks- und Be-
triebswirte, vereidigte BuchprÅfer (vereidigte Buchreviso-
ren), Steuerbevollm�chtigte, Ingenieure, Architekten,
Handelschemiker, Lotsen, hauptberufliche Sachverst�ndi-
ge, Journalisten, Bildberichterstatter, Dolmetscher, �ber-
setzer und �hnliche Berufe sowie Wissenschaftler, KÅnst-
ler, Schriftsteller, Lehrer und Erzieher.

Die bisherige Beschr�nkung auf eine berufliche Zusam-
menarbeit mit AngehÇrigen der sog. soziet�tsf�higen Be-
rufe (Rechtsanw�lte, Patentanw�lte, WirtschaftsprÅfer,
vereidigte BuchprÅfer) wurde damit begrÅndet, dass nur
diese Berufe vergleichbaren berufsrechtlichen Beschr�n-
kungen unterliegen und nur auf diese Weise gew�hrleis-
tet werden kann, dass das Berufsrecht der Steuerberater
– insbesondere Verschwiegenheit, T�tigkeitsverbot bei
widerstreitenden Interessen und Unabh�ngigkeit – be-
achtet wird.

Mit der Neuregelung in § 56 Abs. 5 StBerG wird die bishe-
rige gesetzliche Einschr�nkung auf Kooperationen nur
mit soziet�tsf�higen Berufen aufgegeben und die Einhal-
tung der Berufspflichten in den Verantwortungsbereich
des Steuerberaters Åbergeben. Es obliegt also der eigen-
verantwortlichen Entscheidung des Steuerberaters die
hierfÅr erforderlichen Regelungen im Rahmen einer Ko-
operationsvereinbarung zu treffen (vgl. BVerfG, Beschluss
vom 3. 7. 2003 – 1 BvR 238/01, NJW 2003 S. 2521 [zu
§ 43a Abs. 4 BRAO, Verbot der Vertretung widerstreiten-
der Interessen]).

Praxishinweis

Kooperationen mit Gewerbetreibenden werden dage-
gen nicht zugelassen. Im Berufsrecht der Steuerberater
gilt, anders als bei den Rechtsanw�lten, im Grundsatz
das Verbot der gewerblichen T�tigkeit. Die berufliche
Zusammenarbeit mit Gewerbetreibenden stellt aber
eine gewerbliche T�tigkeit dar. Dies gilt bereits fÅr
eine Kooperation mit Gewerbetreibenden, erst recht
aber fÅr die Bildung einer Soziet�t.

VI. Fortbildungspflicht gesetzlich geregelt
In § 57 StBerG wird folgender Abs. 2a eingefÅgt:

„(2a) Steuerberater und Steuerbevollm�chtigte sind ver-
pflichtet, sich fortzubilden.“

1. Anders als bei den Rechtsanw�lten (§ 43a Abs. 6 BRAO)
und WirtschaftsprÅfern (§ 43 Abs. 2 Satz 4 WPO) war die
Fortbildungspflicht der Steuerberater bisher nicht im Ge-
setz, sondern lediglich satzungsrechtlich in der Berufsord-
nung geregelt (§ 4 Abs. 2 BOStB; vgl. hierzu auch Deussen,
BBKM 2006 S. 250 ff.; s. ferner BBKM 2006 S. 221 [zur
Fortbildungspflicht nach dem Referentenentwurf zum
8. StBer�ndG]).
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Mit der Verankerung der Pflicht zur Fortbildung im Steu-
erberatungsgesetz wird insoweit ein Gleichklang zu den
Berufsrechten der Rechtsanw�lte und WirtschaftsprÅfer
hergestellt. DarÅber hinaus wird damit die Bedeutung
der Fortbildungspflicht fÅr die Qualit�tssicherung im Rah-
men steuerberatender T�tigkeiten betont. Dies erhellt
die GesetzesbegrÅndung zu § 43a Abs. 6 BRAO (BT-
Drucks. 12/4993):

„Die in Absatz 6 geregelte Fortbildungspflicht gehÇrt als
Qualit�tssicherung anwaltlicher Leistung mit zu den
Grundpflichten eines Berufsstandes, der als berufener
Vertreter in allen Rechtsangelegenheiten zur VerfÅgung
steht. Im Interesse des rechtsuchenden Publikums ist es
erforderlich, pr�ventiv dafÅr zu sorgen, dass sich der
Rechtsanwalt selbst um die Qualit�t seiner Leistung und
die Aktualisierung seiner Kenntnisse kÅmmert. DafÅr
kommt vor allem die Pflicht zur Fortbildung in Betracht.“

2. Korrespondierend mit § 57 Abs. 2a StBerG wurde § 86
Abs. 2 Nr. 7 StBerG, der es als eine der Aufgaben der Bun-
dessteuerberaterkammer beschreibt, die berufliche Fort-
bildung der steuerberatenden Berufe zu fÇrdern, um den
Halbsatz

„sie [die Bundessteuerberaterkammer] kann den Berufs-
angehÇrigen unverbindliche Fortbildungsempfehlungen
erteilen“

erg�nzt.

Die Bundessteuerberaterkammer kann den Berufsange-
hÇrigen demnach einheitlich Anhaltspunkte fÅr die Art
und den Umfang der Fortbildung geben.

Praxishinweis

Bei den einheitlichen Anhaltspunkten handelt es sich
also um unverbindliche Empfehlungen der Bundes-
steuerberaterkammer, an die der Steuerberater nicht
gebunden ist. Im Ergebnis entscheidet der Berufsange-
hÇrige also selbst, wie (und bei welchem Veranstalter)
er sich fortbildet. Zu betonen ist auch, dass die neue
gesetzlich normierte Fortbildungspflicht ausdrÅcklich
nicht gesondert gesetzlich sanktioniert wurde. Ihre
Verletzung kann aber – wie schon bisher – mit den all-
gemeinen berufsrechtlichen Maßnahmen geahndet
werden, wobei darauf hinzuweisen ist, dass die HÇhe
der Geldbuße von bisher bis zu 25.000 � auf nunmehr
bis zu 50.000 � angehoben wurde.

VII. Zulassung des Syndikus-Steuerberaters
Rechtsanw�lte konnten schon immer als Syndikus t�tig
werden. Sie sind als angestellte Juristen in Deutschland
seit ca. 100 Jahren bekannt. Zu diesem Zeitpunkt ent-
standen die ersten Großunternehmen, die sich bemÅh-
ten, den niedergelassenen Rechtsanwalt, mit dem sie er-
folgreich zusammengearbeitet hatten, fÅr sich zu gewin-
nen. Unter Syndikus-Anwalt versteht man einen Juristen,
der bei einem Unternehmen oder Verband angestellt ist

und dem von seinem Arbeitgeber die MÇglichkeit der
selbst�ndigen Anwaltst�tigkeit erÇffnet wird. Neben sei-
ner Position im Unternehmen oder Verband ist er als
Rechtsanwalt zugelassen und fÅhrt seine eigene Kanzlei.

Steuerberatern war die T�tigkeit als Syndikus bisher ver-
wehrt. Um hier eine Anpassung an das Berufsrecht der
Rechtsanw�lte herzustellen, wird jetzt gem. § 58 Satz 2
Nr. 5a StBerG die T�tigkeit als angestellter „Syndikus-
Steuerberater“ zugelassen.

Die Zulassung als Syndikus-Steuerberater erfordert eine
T�tigkeit im Bereich der sog. Vorbehaltsaufgaben nach
§ 33 StBerG. Der Referentenentwurf sah noch eine Åber-
wiegende T�tigkeit in diesem Bereich vor. DemgegenÅber
reicht es jetzt aus, wenn der Syndikus-Steuerberater
„auch“ im Bereich der Vorbehaltsaufgaben t�tig wird. Im
Rahmen der Zulassung wird es insoweit also entschei-
dend auf die Arbeitgeberbescheinigung und die Stellen-
beschreibung ankommen. Insgesamt ergibt sich damit
fÅr den Syndikus-Steuerberater das in der nachfolgenden
�bersicht dargestellte Anforderungsprofil.

Checkliste

Anforderungen an die T�tigkeit
als Syndikus-Steuerberater

3 Der Steuerberater nimmt als Angestellter im Rahmen des
Angestelltenverh�ltnisses (auch) T�tigkeiten i. S. des § 33
StBerG wahr, also Vorbehaltsaufgaben.

Eine T�tigkeit als Syndikus-Steuerberater ist aber in die-
sen F�llen dann nicht zul�ssig, wenn hierdurch die Pflicht
zur unabh�ngigen und eigenverantwortlichen Berufsaus-
Åbung beeintr�chtigt wird.

3 Der Steuerberater darf fÅr einen Auftraggeber, dem er
aufgrund eines st�ndigen Dienst- oder �hnlichen Be-
sch�ftigungsverh�ltnisses seine Arbeitszeit und -kraft zur
VerfÅgung stellen muss, nicht in seiner Eigenschaft als
Steuerberater t�tig werden.

3 Bei der MandatsÅbernahme hat der Steuerberater den
Mandanten auf seine Angestelltent�tigkeit hinzuweisen.

Es ist zu erwarten, dass die Berufsorganisationen ihr
Dienstleistungsangebot auf diese neue Mitgliedergruppe
ausdehnen werden.

VIII. Zulassung von Verrechnungsstellen
fÅr Steuerberater

1. Der neu gefasste § 64 Abs. 2 StBerG ermÇglicht die Ab-
tretung von GebÅhrenforderungen durch Steuerberater
unter Beachtung der Verschwiegenheitspflicht. Die Ab-
tretung an Personen und Vereinigungen i. S. des § 3 Nr. 1
bis Nr. 3 StBerG ist nunmehr zul�ssig. Eine Zustimmung
des Mandanten ist nicht mehr erforderlich. Denn auch
die in § 3 Nr. 1 bis Nr. 3 StBerG genannten Personen und
Vereinigungen unterliegen einer gesetzlichen Verschwie-
genheitspflicht.
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2. Mit der neuen Regelung wird es Steuerberatern außer-
dem ermÇglicht, ihre Honorare Åber Verrechnungsstellen
abzuwickeln. Bisher konnten Steuerberater ihre Honorar-
forderungen nur dann an Dritte abtreten, wenn die For-
derung rechtskr�ftig festgestellt war und der Mandant
der Abtretung zugestimmt hatte.

Praxishinweis

KÅnftig soll die Abtretung an andere als an Personen
und Vereinigungen i. S. des § 3 Nr. 1 bis Nr. 3 StBerG
(s. o. 1.) dagegen alternativ mÇglich sein, also dann,
wenn die Forderung entweder rechtskr�ftig fest-
gestellt oder der Mandant der Abtretung zugestimmt
hat. Die erleichterten Voraussetzungen einer Abtre-
tung sollen es dem Steuerberater ermÇglichen, seine
Honorare Åber Verrechnungsstellen abzuwickeln. Die
Abtretung kann im Rahmen eines Factoring auch als Fi-
nanzierungsinstrument genutzt werden.

Mit der Zulassung von Verrechnungsstellen erfolgt auch
in diesem Punkt eine Anpassung des Berufsrechts der
Steuerberater an das der Rechtsanw�lte, wo mit § 49b
Abs. 4 BRAO diese MÇglichkeit bereits geregelt worden ist.

Im Vorgriff auf die durch das 8. StBer�ndG geplante An-
passung war schon am 24. 5. 2006 die „Deutsche Genos-
senschaftliche Verrechnungsstelle fÅr Steuerberater –
DEGEV eG“ gegrÅndet worden (vgl. KÇhler, BBKM 2006
S. 184 ff.). Mit Blick auf die regelm�ßig erheblichen Hono-
rarrÅckst�nde im gesamten Berufsstand und den zeitli-
chen Aufwand fÅr ein effektives Forderungsmangement
kann sich die Einschaltung einer Verrechnungsstelle
durchaus lohnen.

IX. Berufskammern zur Auskunft Åber
Berufshaftpflichtversicherung verpflichtet

In § 67 StBerG wurde folgender Satz 3 angefÅgt:

„Die Steuerberaterkammer erteilt Dritten zur Geltendma-
chung von SchadensersatzansprÅchen auf Antrag Aus-
kunft Åber den Namen, die Adresse und die Versiche-
rungsnummer der Berufshaftpflichtversicherung des Steu-
erberaters, Steuerbevollm�chtigten oder der Steuerbera-
tungsgesellschaft, soweit der Steuerberater, Steuerbevoll-
m�chtigte oder die Steuerberatungsgesellschaft kein
Åberwiegendes schutzwÅrdiges Interesse an der Nicht-
erteilung der Auskunft hat.“

Mit dieser Regelung soll verhindert werden, dass die im
Interesse des Mandanten in § 67 StBerG verankerte
Schutzfunktion der Berufshaftpflichtversicherung leer
laufen kÇnnte. Gemeint sind solche Sachverhalte, in de-
nen der Gesch�digte von dem Steuerberater weder Scha-
densersatz noch die Informationen Åber dessen Haft-
pflichtversicherer erlangen kann, die erforderlich sind,
um auf den Freistellungsanspruch des Steuerberaters ge-
genÅber der Versicherung zugreifen zu kÇnnen.

Beispiel P Dies ist etwa der Fall, wenn der Dritte einen
rechtskr�ftigen Titel oder ein Anerkenntnis des Steuerbe-
raters vorlegt, der Steuerberater unberechtigt die Aus-
kunft verweigert, sein Aufenthaltsort nicht zu ermitteln
ist, dem Dritten die Anzeige nach § 158d VVG obliegt oder
der VermÇgensfall des Steuerberaters nach § 46 Abs. 2
Nr. 4 StBerG unmittelbar bevorsteht.

Gleichzeitig ist das Geheimhaltungsinteresse des Steuer-
beraters als Schranke der �bermittlung vorgesehen. Ver-
weigert der Steuerberater einfach nur die Auskunft, muss
die Steuerberaterkammer ihn vorher hÇren, um sein ge-
gebenenfalls Åberwiegendes schutzwÅrdiges Interesse
ausschließen zu kÇnnen. Durch die �nderung des § 67
StBerG hat die Steuerberaterkammer in solchen F�llen
zukÅnftig die zur Realisierung des Anspruchs notwendige
Auskunft zu erteilen.

X. SteuerberaterprÅfung
Eine grundlegende �nderung hat sich bei der Regelung
der Zulassung zur SteuerberaterprÅfung in § 36 StBerG
ergeben.

1. Nach bisher geltendem Recht hatten Bewerber mit ei-
nem erfolgreich abgeschlossenen wirtschaftswissen-
schaftlichen oder rechtswissenschaftlichen Hochschul-
studium oder einem Hochschulstudium mit wirtschafts-
wissenschaftlicher Fachrichtung mit einer Regelstudien-
zeit von jeweils mindestens acht Semestern eine
praktische T�tigkeit von zwei Jahren nach dem Studium
nachzuweisen (§ 36 Abs. 1 Nr. 1 StBerG a. F.). Die nach-
zuweisende praktische T�tigkeit erhÇhte sich auf drei
Jahre bei einer Regelstudienzeit von weniger als acht Se-
mestern (§ 36 Abs. 1 Nr. 2 StBerG a. F.).

Zwar verlangt die Neufassung des § 36 StBerG auch wei-
terhin den Erwerb der HochschulabschlÅsse in einem
wirtschaftswissenschaftlichen oder rechtswissenschaftli-
chen Studium. Neu geregelt wurde jedoch die Dauer der
nach dem Studium geforderten praktischen T�tigkeit.
W�hrend sich die Dauer der praktischen T�tigkeit nach
altem Recht danach richtete, ob es sich um ein Hoch-
schulstudium (dann zwei Jahre praktische T�tigkeit) oder
ein Fachhochschulstudium (dann drei Jahre praktische
T�tigkeit) handelte, kÇnnen nach der Neufassung nun-
mehr auch mehrere Studienzeiten von weniger als vier
Jahren zusammengerechnet werden mit der Folge, dass
die anschließende praktische T�tigkeit nicht drei Jahre,
sondern nur zwei Jahre betr�gt. Der Gesetzgeber begrÅn-
det dies wie folgt:

„Mit EinfÅhrung der Bachelor- und Masterstudieng�nge
steigt die Zahl der Hochschulen, die zus�tzlich zu (zukÅnf-
tig vermehrt anstelle von) den bekannten Diplomstudien-
g�ngen, Studieng�ngen mit FH-Abschluss u. a. Studien-
g�nge anbieten, die mit einem Master- bzw. Bachelor-
Grad abschließen. Die Wege zum Bachelor-, aber auch
zum Masterabschluss kÇnnen sehr unterschiedlich sein.
So kann es Konstellationen geben, nach denen der Bewer-
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ber zun�chst ein Bachelor-Studium, anschließend eine
praktische T�tigkeit und danach das Masterstudium ab-
solviert („durchbrochene Studieng�nge“). Jeder Studien-
gang fÅr sich betrachtet wÅrde in der Regel nicht die An-
forderungen an die Dauer der Regelstudienzeit von min-
destens acht Semestern erfÅllen, so dass eine praktische
T�tigkeit nicht von zwei, sondern von drei Jahren nach-
zuweisen w�re. Dies wird kÅnftig durch die Zusammen-
rechnung der Studienzeiten in dem jeweiligen Bachelor-
und Masterstudium vermieden.

Hinzu kommt, dass ein Masterabschluss nicht zwingend
auf einem Bachelor-Grad der gleichen Richtung aufbaut.

Aus diesem Grund wurden die Vorbildungsvoraussetzun-
gen in § 36 Abs. 1 (StBerG) fÅr die Zulassung zur Steuerbe-
raterprÅfung so gefasst, dass auch die Bachelor- und Mas-
ter-AbschlÅsse berÅcksichtigt werden. Es wird zugleich
aber auch deutlich gemacht, dass sowohl der Bachelor- als
auch der Masterabschluss in einem wirtschaftswissen-
schaftlichen oder rechtswissenschaftlichen Studium er-
worben werden mÅssen.“

2. Die Anforderungen an den Nachweis der praktischen
T�tigkeit bleiben fÅr die herkÇmmlichen AbschlÅsse un-
ver�ndert bestehen, d. h. die praktische T�tigkeit ist erst
nach Abschluss eines wirtschaftswissenschaftlichen oder
rechtswissenschaftlichen Hochschulstudiums oder eines
Hochschulstudiums mit wirtschaftswissenschaftlicher
Fachrichtung zu absolvieren.

Praxishinweis

Erfolgt dagegen die Zulassung zur SteuerberaterprÅ-
fung nach § 36 Abs. 1 Nr. 1 StBerG aufgrund eines Mas-
ter-Abschlusses auf dem Gebiet der Wirtschafts- oder
Rechtswissenschaften, dem ein Bachelor-Abschluss auf
dem Gebiet der Wirtschafts- oder Rechtswissenschaf-
ten vorausgegangen ist, wird die praktische T�tigkeit
berÅcksichtigt, die nach dem Bachelor-Abschluss ab-
solviert wurde.

3. Auch die Regelungen zur DurchfÅhrung der Steuerbe-
raterprÅfung wurden ge�ndert.

Bislang erfolgte sowohl die Organisation als auch die Ab-
nahme der SteuerberaterprÅfung durch die fÅr die Fi-
nanzverwaltung zust�ndige oberste LandesbehÇrde, also
durch das Finanzministerium. KÅnftig wird die Organisa-
tion der PrÅfung auf die Steuerberaterkammern verlagert
(§ 35 Abs. 5 StBerG). Damit sind kÅnftig die Steuerbera-
terkammern zust�ndig fÅr Fragen der Zulassung zur PrÅ-
fung, der Befreiung von der PrÅfung sowie der organisa-
torischen DurchfÅhrung der PrÅfung.

4. Schließlich erfolgte auch eine Klarstellung zu den PrÅ-
fungsgebieten: Aufgrund einer �nderung des § 37 Abs. 3
Satz 1 Nr. 1 StBerG wird deutlich, dass sich die Steuerbe-
raterprÅfung nicht nur auf

3 steuerliche Verfahrensvorschriften, sondern auch auf

3 materiell-rechtliche Regelungen der AO, das Steuerstraf-
sowie Steuerordnungswidrigkeitenrecht bezieht.

XI. Weitere �nderungen
Neben den genannten �nderungen, die elementare Aus-
wirkungen auf die BerufsausÅbung der steuerberatenden
Berufe haben, sind noch folgende weitere Neuerungen
zu beachten.

1. Erweiterung der Beratungsbefugnis
fÅr Lohnsteuerhilfevereine

KÅnftig haben Lohnsteuerhilfevereine auch die Befugnis
zur Beratung bei Einnahmen aus nebenberuflicher T�tig-
keit im gemeinnÅtzigen, mildt�tigen oder kirchlichen Be-
reich. Der Verweis in § 4 Nr. 11 StBerG wurde Åber den
§ 3 Nr. 12 oder 26 EStG hinaus auch auf den § 3 Nr. 26a
EStG erstreckt.

Nach § 4 Nr. 11 Satz 3 StBerG haben Lohnsteuerhilfever-
eine kÅnftig die Befugnis, im Bereich der mit Kinder-
betreuungskosten zusammenh�ngenden Arbeitgeberauf-
wendungen zu beraten.

Die Einnahmegrenze des § 4 Nr. 11c StBerG („Einnahmen
aus anderen Einkunftsarten“) wird von 9.000 � auf
13.000 � bzw. im Fall der Zusammenveranlagung von
18.000 � auf 26.000 � angehoben.

2. Missbrauch der Berufsbezeichnung

Der neu geschaffene § 5 Abs. 3 StBerG stellt klar, dass die
fÅr die Strafverfolgung oder DurchfÅhrung des Bußgeld-
verfahrens zust�ndigen Stellen nicht nur dann zu infor-
mieren sind, wenn der Verdacht einer unbefugten Steuer-
rechtshilfe im Raume steht, sondern auch dann, wenn
der Verdacht der unzul�ssigen Verwendung einer Berufs-
bezeichnung besteht. Dies entspricht der Intention, unbe-
fugte Hilfeleistung in Steuersachen – auch im Interesse
des Schutzes der Steuerpflichtigen – zu unterbinden (zur
Mitteilungspflicht der FinanzbehÇrden bei Berufspflicht-
verletzungen nach § 10 StBerG vgl. Weyand, BBKM 2006
S. 122 ff.).

Bei einem Verdacht der unzul�ssigen Verwendung einer
Berufsbezeichnung durch einen BerufsangehÇrigen ist
zur Ahndung des rechtswidrigen Verhaltens die fÅr das
berufsaufsichtliche Verfahren zust�ndige Berufskammer
zu unterrichten.

Praxishinweis

Die Klarstellung ist wichtig, denn ausgelÇst durch die
Liberalisierungstendenzen des 8. StBer�ndG ist damit
zu rechnen, dass jetzt vermehrt Personen und Vereini-
gungen auf den steuerberatenden Markt dr�ngen wer-
den. Hierzu z�hlen neben der Konkurrenz durch aus-
l�ndische Dienstleister auch inl�ndische Wettbewer-
ber, etwa die Lohnsteuerhilfevereine.

NWB Verlag · Volltextservice · bibliothek@nwb.de



8. Steuerberatungs�nderungsgesetz

BBKM 4 | 2008 83

Kanzleiorganisation

3. Werbebefugnis fÅr Buchhalter, geprÅfte
Bilanzbuchhalter und Steuerfachwirte

Dem § 8 StBerG, der auch die verbotene Werbung regelt,
wurde folgender neuer Abs. 4 angefÅgt:

„Die in § 6 Nr. 4 (StBerG) bezeichneten Personen dÅrfen
auf ihre Befugnis zur Hilfeleistung in Steuersachen hin-
weisen und sich als Buchhalter bezeichnen. Personen, die
den anerkannten Abschluss „GeprÅfter Bilanzbuchhalter/
GeprÅfte Bilanzbuchhalterin“ oder „Steuerfachwirt/Steu-
erfachwirtin“ erworben haben, dÅrfen unter dieser Be-
zeichnung werben. Die genannten Personen dÅrfen dabei
nicht gegen das Gesetz gegen den unlauteren Wett-
bewerb verstoßen“.

Nur am Rande sei hierzu festgehalten, dass der Regie-
rungsentwurf zum 8. StBer�ndG in § 8 Abs. 4 StBerG noch
einen Satz 3 mit folgendem restriktiveren Wortlaut ent-
hielt, der in der Beschlussempfehlung des Finanzaus-
schusses vom 23. 1. 2008 dann gestrichen wurde (vgl. BT-
Drucks. 16/7867):

„Die genannten Personen haben dabei die von ihnen an-
gebotenen T�tigkeiten nach § 6 Nr. 3 und 4 (StBerG) inner-
halb einer Werbemaßnahme mindestens einmal im Ein-
zelnen aufzufÅhren.“

Nur unter dieser Voraussetzung sollte nach dem Regie-
rungsentwurf die Werbung des genannten Personenkrei-
ses nicht als irrefÅhrend anzusehen sein. Offenbar steht
die Aufgabe dieser Restriktion in unmittelbarem Zusam-
menhang mit der nicht realisierten Erweiterung der Be-
fugnisse der GeprÅften Bilanzbuchhalter (vgl. auch BBKM
2008 S. 49). Dass die Grenzen des UWG einzuhalten sind,
h�tte n�mlich eines besonderen Hinweises im Steuerbe-
ratungsgesetz nicht bedurft.

4. Gewerbliche Bet�tigung von Steuerberatern
In § 57 Abs. 4 Nr. 1 StBerG ist neu die MÇglichkeit vor-
gesehen, dass Steuerberater in Ausnahmef�llen nach der
Zulassung auch einer gewerblichen T�tigkeit nachgehen
dÅrfen, und zwar dann, wenn durch die gewerbliche T�-
tigkeit eine Verletzung von Berufspflichten nicht zu er-
warten ist.

HierÅber entscheidet die zust�ndige Steuerberaterkam-
mer. Damit wird dem „Anwaltsmodell“, bei dem gewerb-
liche T�tigkeiten mit der BerufsausÅbung vereinbar sind,
wenn und solange keine Interessenkollisionen vorliegen
bzw. sich deutlich abzeichnen, eine Absage erteilt.

5. Aufbewahrungsfrist von Handakten
Die Frist zur Aufbewahrung von Handakten gem. § 66
Abs. 1 StBerG wird von sieben auf zehn Jahre erhÇht.
Grund: Die Verj�hrungsfrist fÅr SchadensersatzansprÅche
der Auftraggeber von Steuerberatern bei fehlender
Kenntnis des Auftraggebers von den anspruchsbegrÅn-
denden Umst�nden betr�gt nach Streichung der berufs-
rechtlichen Sonderverj�hrungsvorschrift des § 68 StBerG

gem. § 199 Abs. 3 Nr. 1 BGB zehn Jahre (zu verj�hrungs-
rechtlichen Fragen vgl. umfassend BrÅgge, BBKM 2006
S. 129 ff.).

Fazit

1. Mit den Neuregelungen zu Kooperationen, der Zu-
lassung des Syndikus-Steuerberaters und der Schaf-
fung einer Rechtsgrundlage fÅr Verrechnungsstellen
nimmt das 8. StBer�ndG richtungweisende �nderun-
gen vor, die dem Berufsstand bei der Bew�ltigung der
vor ihm liegenden Herausforderungen hilfreich sind.
Lag der Schwerpunkt der beruflichen T�tigkeit bisher
im Bereich der sog. Vorbehaltsaufgaben i. S. des § 33
StBerG, wird er sich kÅnftig darÅber hinaus auf die
Wirtschaftsberatung erstrecken, wenn nicht sogar dort
seinen Schwerpunkt finden. Die damit verbundene Er-
weiterung der Aufgabenstellung wird erfolgreich nur
bew�ltigen kÇnnen, wer sich entsprechender (exter-
ner) Kompetenz bedienen kann. Die MÇglichkeiten be-
ruflicher Zusammenarbeit – auch interprofessionell –
werden dabei eine zentrale Rolle spielen. Auch inso-
weit sind die erweiterten MÇglichkeiten fÅr Koope-
rationen zu begrÅßen.

2. Mit der neuen Regelung in § 3a StBerG zur vorÅber-
gehenden und gelegentlichen Hilfeleistung in Steuer-
sachen durch ausl�ndische Dienstleister und die Erwei-
terungen der Befugnisse der Lohnsteuerhilfevereine
wird aber auch die Konkurrenz auf dem Gebiet der
steuerlichen Beratung wachsen. Es stellt damit eine
Herausforderung fÅr jeden Steuerberater dar, nicht
nur neue T�tigkeitsfelder zu erschließen, sondern auch
auf die sich ver�ndernden Marktbedingungen zu rea-
gieren. Dabei macht der Ver�nderungsdruck nicht bei
den BerufsangehÇrigen halt, er erstreckt sich auch auf
die Mitarbeiter. So wie sich das Berufsbild des Steuer-
beraters �ndert und in der Folge zu einer Anpassung
der Ausbildungsinhalte zwingt, werden sich auch die
Anforderungen an den Ausbildungsberuf „Steuerfach-
angestellte/r“ �ndern; ggf. ist ein ganz neuer Ausbil-
dungsberuf zu schaffen, der sich an den Aufgaben der
wirtschaftlichen Beratung orientiert. Auch insoweit ist
der Berufsstand gefordert, eigeninitiativ die entspre-
chenden Anpassungen einzufordern.

3. Der Ruf nach dem Gesetzgeber allein wird aber nicht
ausreichen. Jeder Einzelne ist gefordert, auf die sich
�ndernden Verh�ltnisse zu reagieren und sein weiteres
Handeln auf die neuen Anforderungen des Marktes
auszurichten. Die Berufsorganisationen leisten dabei
vielf�ltige UnterstÅtzung, ebenso wie diese Zeitschrift,
die thematisch genau auf diese Fragestellungen aus-
gerichtet ist.
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